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Foto: Kurt Baumli, Basel

An den Grundfesten
des Staates geriittelt

In Basel hat sich Schréckliches zu-
getragen, Unfaflliches, um nicht zu
sagen: Beschimendes. In der Tat!

In Basels Zeitungen widerspiegelt
sich das Griflliche, ganz und gar
Peinliche in Leserzuschriften, die
etwa so beginnen:

«Unsere Armee ist etwas durchaus
Ernsthaftes, und deshalb ...»,

oder:

«Ich schime mich fiir den Mann,
der iiber so wenig Taktgefiihl ge-
bietet, dafl er sogar ...»
oder:

«Ich als Frau kann es einfach nicht
verstehen, daf} unsere Soldaten in
Zucht und Ordnung ..., und daff
dann einer kommt, und ...»

SO weiter.

Wirklich und wahrhaftig, man mufl
sich an den Kopf, bzw. an den
Kragen greifen, denn es ging den
guten Sitten — buchstiblich — an
den Kragen. Der das tat, war kein
Geringerer als Baselstadts Regie-
rungsratsprasident; der nicht nur
(iiberdies) Akademiker ist, sondern
sich sogar mit Zekadethe schreibt,
womit eigentlich die Voraussetzun-
gen fiir gediegene Umgangsformen
gegeben sein sollten, aber i wo! und
tz—tz—tz !

>

«Es ist politisch groflartig, wie sehr
die Landesverteidigung in unserem
Land im Mittelpunkt des Interesses
steht ...», steht auf Seite 43 des
Breviers fiir zeitgemidfle Umgangs-
formen, das Adolf Guggenbiihl un-
ter dem Titel «Der schweizerische
Knigge» herausgegeben hat.

In diesem Knigge wird das Kapitel
«Von der Herrenkleidung» einge-
leitet mit einer Anekdote:

«Einem amerikanischen Boxer, der
in London die Weltmeisterschaft
errang, wurde die Ehre zuteil, vom
Prinzen von Wales zu einer Tea-
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Party in einem Landhause einge-
laden zu werden. Der Prinz, der
<arbiter elegantiarum> der engli-
schen Gesellschaft, trug bei diesem
Anlafl Knickerbockers, die andern
Herren waren dhnlich zwangslos
gekleidet, wie es sich fiir eine Tee-
Einladung geziemt. Der Ehrengast
aber erschien in «full dress», im
Frack mit weifler Krawatte und
blitzenden Diamanten auf Brust
und Manschetten.

Nachher iiber seine Eindriicke be-
fragt, antwortete der Schwerge-
wichtsmeister: «Es war sehr hiibsch,
leider war ich der einzige Anwe-
sende, der korrekt angezogen war.»

Und in diesem Knigge wird ange-
geben, was man bei welcher Gele-
genheit trigt, also auf der Strafle,
auf Reisen, im Geschift; bei wich-
tigen Sitzungen, Abendbesuchen,
im Theater; bei feierlichen Anlis-
sen, Ball, Abendhochzeit; bei Hoch-
zeit am Tag, bei Begribnissen. Und
es wird angegeben, wie man sich
zu verhalten hat bei <biirgerlichen
Zeremonieny: an Taufen, Verlobun-
gen,Trauungen, Begrabnissen. Kurz-
um: Bei der Lektiire unseres schwei-
zerischen Knigge wird offensicht-
lich, daf} die Bekleidungsvorschrift
und Verhaltensanweisungen fiir eine
Zeremonie fehlen: nimlich fiir je-
nen hdchst vaterlindischen Akt, wo
ein Regierungsratsprisident den im
Dienste weilenden Truppen seines
Kantons einen Besuch abstattet und
der betreffende Truppenkomman-
dant den glinzenden Einfall hat,
den Besucher zu iiberraschen, in-
dem diesem eine Ehrenkompagnie
vorgesetzt wird. Und mangels zwin-
gender Verhaltensvorschriften fiir
derartige immer wiederkehrende
Fille tat nun dieser Besucher aus
Basel und dilettantische Ehren-
kompagnieabschreiter eben dieses
so vollig Unerwartete, Entsetzliche,

Hohergehingtzuwerdenverdienen-
de: Er ging bzw. schritt hin und
wollte vermeiden, daff es ihm er-
ging wie dem obgenannten Preis-
boxer; er ging hin und nahm je-
nen Abschnitt des «schweizerischen
Knigge> wortlich, in dem es heifit
(S. 104): «... wihle immer die we-
niger feierliche Kleidung ... » Kurz-
um: Er also ging hin und entfes-
selte bei allen Rechtdenkenden
hochst berechtigten Unwillen, in-
dem er

a) die Ehrenkompagnie mit offe-
nem Hemdkragen abschritt und,

b) dieser unziemlichen
chung vollig adiquat, iiberdies
eine Hand in der Tasche beliefl,
eine Untat, die nicht bestritten
werden kann, weil die Szene
photographisch festgehalten und
allsogleich, empdrt, publiziert
worden war.

Was neulich ein aargauischer Ma-
gistrat (im Zusammenhang mit der
Abschaffung des Kadettenobligato-
riums) zu erkldren fiir ndtig be-
fand, ist auch zu diesem hochst be-
dauerlichen Vorfall zu sagen:
«Das riittelt an den Grundfesten
unseres Staates! »

Man sollte nun endlich wissen, daf§
eine (auch iiberraschende) militari-
sche Ehrenbezeigung vom also Ge-

Aufma-

ehrten eine Bekleidung fordert, die
an Feierlichkeit jener eines Begrib-
nisses nicht nachstehen darf. Und
fir Begribnisse empfiehlt der
«schweizerische Knigge> noch im-
mer: Ein- oder zweireihiger schwar-
zer Veston mit Hose aus gleichem
Stoff, und keine auffallenden Kra-
watten.

Woraus ersichtlich ist, wie sehr ein
offener Hemdkragen blasphemisch
und ganz einfach ein Sakrileg ist.

Bruno Knobel

PS. Sollte es sich darum handeln,
eine ehrenbezeigende fliegende For-
mation der Flugwaffe zu besichti-
gen, darf sinngemifl die Krawatte
durch eine Fliege (aber auch diese
nicht auffallend) ersetzt werden.

Befinden sich aufler einer Ehren-
kompagnie auch noch eine Mehr-
zahl von Offizieren mit zahlrei-
chen Streifen an der Miitze in
Sichtweite, ist beim Besucher ge-
streifte Beinkleidung am Platz.

Um sich dem Tenue der Ehren-
kompagnie im erforderlichen Mafl
anzugleichen, tragt auch der einen
Smoking tragende Besucher stets
Marschschuhe; der Mantelgiirtel ist
ordonnanzmiaflig zu schlaufen: n-
ten—unten, oben—oben und Oeff-
nung nach links) (apertura a sini-
stra).

Am selben Tag

Am selben Tag, da ich unter dem Scheibenwischer meines Wagens
ein weiteres Pamphlet jener Kreise vorfand, die blut- und boden-
standig gegen Ueberfremdung von Volk und Heimat kimpfen,
las ich davon, daf Prof. Dr. K. Henking an einer Vorstandssitzung
der Schweizer Auslandhilfe folgendes gesagt habe:

«Ein normaler Durchschnittsschweizer pflegt morgens in einem
Bett zu erwachen, einem vor einigen tausend Jahren im Orient
erfundenen Mobelstiick. Er rasiert sich und folgt darin einem
Brauch der alten Sumerer, tauscht sein Pyjama, ein persisch-indisches
Kleidungsstiick, gegen Jacke und Hose, einer Tracht zentral-
asiatischer Steppennomaden und arktischer Volkerschaften. Die
Form seiner Schuhe aber ist etruskischen Ursprungs. Zum Friih-
stiick genieft er Kaffee, ein dthiopisches Getrink. Sodann begibt
er sich ins Biiro, wo er mit viel Papier, einer chinesischen Erfin-
dung, zu tun hat. Er raucht Pfeife, Zigarre oder Zigarette und iibt §
damit eine altindianische Sitte aus. Mittags oder abends verzehrt er
Kartoffeln, eine Spezialitit altpernanischer Volkerschaften. An
einem Kiosk, einer urspriinglich persischen Einrichtung, kauft er
eine Zeitung, eine sowohl chinesische als auch altrémische Erfin-
dung, die in alphabetischer Buchstabenschrift phénizischer Her-
kunft abgefaflt ist und die er mit Miinzen aus Metall, einer lydisch-
sardischen Schopfung bezahlt. Liest er die Schreckensnachrichten
aus aller Welt, dankt er vielleicht seinem Gottvater im Himmel,
einer alt-orientalischen Vorstellung, dafiir, dafl es bei uns in der
Schweiz doch so viel ordentlicher zugeht als anderswo ...»

Wir sollten also mit den uns iiberfremdenden Gewohnheiten auf-
horen, d.h. auf Kleider, Bett, Kaffee, Rauchen usw. verzichten
und nur noch blut- und bodenstindig sein.

Widder




	An den Grundfesten des Staates gerüttelt

